
Übersicht über die Zuweisungen und Kosten der Migration für den Landkreis Teltow-

Fläming 

  

Untergebrachte Personen in vorl. Unterbringung: 1.248 

Zahl der Personen gem. Aufnahmesoll 2023: 1.761 (bereits aufgenommen: 160) 

 

Die Kosten der Migration verteilen sich für den Landkreis auf drei Produkte im Bereich des 

Sozialamts: 

 Produkt 313 000  Grundsicherung nach § 3 AsylbLG 

o Leistungen an Asylbewerber 

o Gesundheitskosten 

 Produkt 315 510 Übergangswohnheime für Asylbewerber (Unterkunftskosten) 

 Produkt 315 520 Migrationssozialarbeit  

 

Im Einzelnen gliedern sich die Zahlen des Haushaltsansatzes für 2023 wie folgt auf 

(Ergebniszahlen für das Jahr 2021 in Klammern): 

 

Aufwendungen 

Produkt 313 000 

Gesamt  7.558.720,- EUR  (5.867.734,- EUR) 

Grundleistung: 5.758.720,- EUR (4.137.963,- EUR) 

Gesundheit:  1.800.000,- EUR (1.435.810,- EUR) 

 

Produkt 315 510 

Gesamt:  14.105.700,- EUR (6.342.088,- EUR) 

 

Produkt 315520 

Gesamt:  1.568.000,- EUR (1.120.240,- EUR) 

 

Erträge 

Produkt 313 000 

Gesamt:  7.558.720,- EUR  (5.867.734,- EUR) 

Regelpauschalen: 4.221.720,- EUR (3.999.584,- EUR) 

Krankenhilfe:  1.860.857,- EUR (3.330.000,- EUR) 

Sonst. Sozlstgtr.: 7.000,- EUR  (7.293,- EUR) 

 

Produkt 315 510 

Gesamt:  14.105.700,- EUR (7.143.418,- EUR) 

Sicherheitspausch: 3.200.000,- EUR (2.406.743,- EUR) 

Sozialarbeit (GU) 1.100.000,- EUR (725.023,- EUR) 



Unterbringung: 9.105.700,- EUR (3.416.781,- EUR) 

Gebühren:  700.000,- EUR (594.871,- EUR) 

 

Produkt 315520 

Gesamt:  1.693.220,- EUR (901.121,- EUR) 

 

Erläuterungen zu den Produkten 

Produkt 313 000 

o Grundsicherungsleistungen nach § 3 AsylbLG beinhalten alle Barleistungen 

inklusive der Sonderbedarfe, die an die Berechtigten ausgezahlt werden 

o Die Leistungssätze nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich derzeit auf 

278 €/Monat (Kind bis 5 Jahre) bis 410 €/Monat für einen Haushaltsvorstand.  

Eigene Einkünfte von Asylsuchenden, die arbeiten, werden angerechnet.  

o Gesundheitskosten beinhalten die Kosten durch Inanspruchnahme von Leistungen 

für Gesundheit. Das Leistungsspektrum orientiert sich hier im wesentlichen an den 

Krankenkassenleistungen nach dem SGB V. Eine Abrechnung gegenüber den 

Leistungserbringern erfolgt durch die AOK als Vertragspartner, die wiederum die 

Kosten mit dem Landkreis abrechnet. 

 

Produkt 315 510 

In den Aufwendungen der Unterbringung sind sämtliche Tatbestände der 

Erstattungspauschalen enthalten. Derzeit betreibt der LK Teltow-Fläming 14 Unterkünfte der 

vorläufigen Unterbringung, davon vier durch eigenes Personal und externes 

Wachschutzunternehmen. 

Die Unterbringung findet überwiegend in gemieteten Liegenschaften statt. Da die 

Platzkapazitäten bereits ausgelastet sind, müssen neue Objekte akquiriert werden. Dies 

geschieht in der Regel durch Anmietung. Momentan sind trotz intensiver Bemühungen keine 

derartigen Objekte bezugsfertig, so dass jeweils auch Maßnahmen getroffen werden, die die 

Nutzung der Liegenschaften als Gemeinschaftsunterkünfte zulassen. 

Da die Akquise von Objekten ein stetiger Prozess ist, sind in den Konten bei „Ersatzobjekte“ 

entsprechende Mittel geplant. 

Die Erstattung erfolgt bei Unterbringung und unterbringungsnaher Migrationssozialarbeit pro 

untergebrachter Person nach der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung. Im 

Landkreis Teltow-Fläming beträgt diese jährlich 6.497,- EUR bei gemeinschaftlicher 

Unterbringung und 6.530,- EUR bei Unterbringung in eigenem Wohnraum pro Person. 

Für die Migrationssozialarbeit bei gemeinschaftlicher Unterbringung werden jährlich 777,- 

EUR je Person erstattet. 

Zusätzlich wird für die Schaffung neuer Plätze eine Investitionspauschale in Höhe von 

2300,81 EUR ausgereicht, die sich durch das „Brandenburg-Paket“ um 7.000,- EUR je 

geschaffenem Platz in den Jahren 2023 und 2024 erhöht, allerdings nur für maximal 7.000 

Plätze pro Jahr. 

 



Den Pauschalen liegen in der Regel Erhebungen aus dem Jahre 2015/20216 zugrunde, die 

kaum mehr die Kosten widerspiegeln. Sowohl bei der Migrationssozialarbeit als auch im 

Bewachungsgewerbe werden die einschlägigen Tarifverträge zugrunde gelegt, so dass sich 

hier absehbar ein Delta ergeben wird. 


